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Grosser Gemeinderat, Vorlage Nr. 1948 
 

Interpellation der FDP-Fraktion betreffend  
Zuger Finanz- und Aufgabenteilung 
 
 
Antwort des Stadtrats vom 2. Oktober 2007 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 10. September 2007 hat die FDP-Fraktion des GGR die Interpellation "Zuger Fi-
nanz- und Aufgabenteilung" eingereicht. Sie stellt darin dem Stadtrat eine Reihe 
von Fragen. Wortlaut und Begründung des Vorstosses sind aus dem vollständigen 
Interpellationstext im Anhang ersichtlich. 
 
1. Vorbemerkungen 
Das 2. Paket der Zuger Finanz- und Aufgabenreform (ZFA) beinhaltet die Aufgaben-
teilung zwischen Kanton und Gemeinden, die Neugestaltung des innerkantonalen 
Finanzausgleichs sowie die Beteiligung der Gemeinden an der Neugestaltung des 
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA). Die-
ses wurde durch die Projektgruppe "Finanzausgleichsgesetz" - in welcher sämtliche 
Zuger Gemeinden vertreten waren - gemeinsam erarbeitet, im Vernehmlassungsver-
fahren unter den Zuger Gemeinden verabschiedet und im Schlussbericht vom 6. Juni 
2005 dokumentiert. Der Regierungsrat sowie die vorberatende Kommission hielten 
sich bewusst an das Ergebnis des Schlussberichts und übernahmen die Mechanismen 
aus dem gemeinsam erarbeiteten Detailkonzept der Projektgruppe Finanzaus-
gleichsgesetz. Hingegen brachte die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) kurz vor 
der ersten Lesung im Kantonsrat vom 28. Juni 2007 einen für die Einwohnergemein-
de Zug sehr wesentlichen Änderungsantrag ein, nämlich die Erhöhung der Abschöp-
fungsquote von 35 % auf 40 % mit dem Zweck, die Annäherung der Steuerfüsse zu 
fördern. Gleichzeitig beantragte die Stawiko, den NFA-Beitrag von 8 % auf 6 % zu 
reduzieren. Die Gutheissung der beiden Anträge der Staatswirtschaftskommission 
durch den Kantonsrat führte im letzten Moment zu einer völlig neuen Ausgangslage. 
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Insbesondere für die grösste Gebergemeinde bedeutete dies auf der inzwischen neu-
eren Basis 2006 eine deutliche Mehrbelastung. Auf der Zahlenbasis 2006 führt es da-
zu, dass die Stadt Zug nach dem Rückzug des Kantons für rund 80 % der gesamten 
Ausgleichszahlungen aufkommen muss. Insgesamt muss die Stadt Zug per 1. Januar 
2008 netto CHF 57 Mio. an Ausgleichszahlungen leisten, was rund einem Drittel der 
Steuereinnahmen entspricht. Damit ist - zusammen mit den Zentrumslasten - die 
Grenze der finanziellen Tragbarkeit für die Stadt Zug überschritten. 
 
2. Antworten auf die einzelnen Fragen 
Frage 1: 
Offenbar fällt für die Stadt Zug im Vergleich zur Gemeinde Baar bei doppelt hohen 
Normerträgen das 4.5-fache an Ausgleichsbeträgen an. Welcher Mechanismus 
kommt auf solche Zahlen? Liegt da etwa eine Progression zugrunde? Wie wird die 
grosse Anzahl juristischer Personen der Stadt Zug in die Berechnung einbezogen? 
 
Antwort: 
Der Mechanismus ist im Gesetz über den direkten Finanzausgleich definiert. Dieses 
Gesetz regelt den Finanzausgleich unter den Einwohnergemeinden und bezweckt, 
die unterschiedliche Steuerkraft der Einwohnergemeinden teilweise auszugleichen 
und damit eine Annäherung der Steuerfüsse zu fördern. Grundlage für die Bemes-
sung der Finanzierungsbeiträge und der Ausgleichsleistungen sind der Kantonssteu-
erertrag und die Wohnbevölkerung. In die Berechnung fliesst jeweils der Kantons-
steuerertrag des vorletzten Jahres gemäss kantonaler Steuerverwaltung ein und es 
gilt der verbuchte Ertrag aller Steuerarten gemäss Steuergesetz BGS 632.1. Die Ge-
meindesteuern (Grundstückgewinnsteuern, Erbschafts- / Schenkungssteuern, Hunde-
steuern) werden für die Berechnung nicht mit einbezogen. Steuerfussabhängige 
Steuerarten werden auf einen einheitlichen Steuerfuss von 80 Prozent umgerechnet. 
Bei der Wohnbevölkerung wird auf den von der Direktion des Innern amtlich festge-
stellten Stand vom 31. Dezember des vorletzten Jahres abgestellt.  
 
Der Berechnungs-Mechanismus (Parameter) beinhaltet einen Grundbetrag zusam-
mengesetzt aus dem Sockelbetrag und einem mit der jeweiligen Einwohnerzahl mul-
tiplizierten Pro-Kopf-Betrag. Der Sockelbetrag pro Einwohnergemeinde beträgt 
CHF 0,5 Mio. Diese Berechnungsformel wurde im Rahmen des Projekts Finanzaus-
gleichgesetz durch den verantwortlichen Projektleiter von Ernst & Young, Zürich, 
erstellt. Sie wurde von der Projektgruppe Finanzausgleichgesetz, in welcher alle Zu-
ger Gemeinden vertreten waren, genehmigt und mit dem Schlussbericht vom 6. Juni 
2005 allen Gemeinden unterbreitet. 
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Der Pro-Kopf-Betrag berechnet sich nach folgender Formel: 
 

A x (TG – SG) + (TN – SN) 
PKB =   ------------------------------------ 

(A x EG) + EN 
PKB : Pro-Kopf-Betrag 
A : Abschöpfungsquote 
TG : Kantonssteuerertrag aller Gebergemeinden 
SG : Sockelbetrag aller Gebergemeinden 
TN : Kantonssteuerertrag aller Nehmergemeinden 
SN : Sockelbetrag aller Nehmergemeinden 
EG : Einwohnerzahl aller Gebergemeinden 
EN : Einwohnerzahl aller Nehmergemeinden 
 
Einwohnergemeinden, deren Kantonssteuerertrag über dem Grundbetrag liegt, leis-
ten von der Differenz Beiträge in Höhe der Abschöpfungsquote von 40 %. Anspruch 
auf eine Ausgleichsleistung haben Einwohnergemeinden, deren Kantonssteuerertrag 
unter dem Grundbetrag liegt. Der Ausgleich erfolgt bis zur Höhe des Grundbetrags. 
 
Gemäss aktueller Berechnung auf der Bemessungsbasis 2006 beträgt der massgebli-
che Kantonssteuerertrag der Stadt Zug CHF 217'202'840 bei einer Einwohnerzahl per 
31.12.2006 von 24'665 (Baar: CHF 109'650'496 bei 20'823 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern). Dies ergibt für die Stadt Zug einen Pro-Kopf-Betrag von CHF 8'806 (Baar 
CHF 5'266). Auf der andern Seite beläuft sich der nach der oben erwähnten Formel 
berechnete Grundbetrag auf CHF 3'957 pro Person. Abgeschöpft werden nun 40% 
der Differenz zwischen dem Pro-Kopf-Kantonssteuerertrag von CHF 8'806 und dem 
Grundbetrag von CHF 3’957, d.h. 40% von CHF 4'849, was für Zug eine Abschöpfung 
von CHF 1'940 (nach Abzug des Sockelbetrags CHF 1931.50) pro Einwohnerin bzw. 
Einwohner, für Baar jedoch lediglich CHF 524 (nach Abzug des Sockelbetrags CHF 
514) pro Einwohner ergibt. Dies ergibt (ohne den NFA-Beitrag von 6 % des Kantons-
steuerertrags der Stadt Zug) für die Stadt Zug einen Beitrag an den innerkantonalen 
Finanzausgleich von CHF 47'641'448 (24'665 Einwohner x CHF 1'931.50) und für die 
Gemeinde Baar von CHF 10'701’617 (20'823 Einwohner x CHF 514). 
Dem grossen Belastungsunterschied zwischen Zug und Baar liegt also keine Progres-
sion zu Grunde, sondern vielmehr die deutlich grössere Differenz zwischen dem Pro-
Kopf-Kantonssteuerertrag und dem Grundbetrag einerseits und die grössere Ein-
wohnerzahl Zugs anderseits. 
Die Anzahl der juristischen Personen wird im vorliegenden Finanzausgleichsmodell 
nicht berücksichtigt. 
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Frage 2: 
Wie ist es zu erklären, dass zwischen der ersten und der zweiten kantonsrätlichen 
Lesung die Berechnungsgrundlagen in einer Weise verändert wurden, welche offen-
bar zu zusätzlichen Belastungen der städtischen Finanzen führten? 
 
Antwort: 
Das Zahlenmaterial der ersten kantonsrätlichen Lesung basierte auf den Zahlen 2005. 
In der Zeit zwischen der ersten und zweiten Lesung berechnete die Finanzdirektion 
anhand der inzwischen verfügbaren aktuelleren Zahlen 2006 den Finanzausgleich. 
Hier kam es bei der Einwohnergemeinde Zug zu einer wesentlichen Steigerung des 
Pro-Kopf-Betrages von 2005 CHF 6’834.-- um CHF 1'972.-- auf CHF 8'806.--, während 
sich der Betrag von Baar nur unwesentlich von CHF 5'206.-- auf CHF 5'260.-- verän-
derte. Die neuen Zahlen wirken sich für die Gemeinde Zug deshalb besonders mar-
kant aus, weil die Abschöpfungsquote nach der ersten Lesung von 35 % auf 40 % 
angehoben worden war.  
 
 
Frage 3: 
Der Kanton verabschiedet sich aus dem Finanzierungsmodell, ist aber weiterhin für 
die Festsetzung und den Vollzug zuständig. Wie ist es zu rechtfertigen, dass die Ab-
schöpfungen bei Gebergemeinden zu Überschüssen bei Nehmergemeinden führen 
können? Welche korrigierenden Mechanismen zu Gunsten der Gebergemeinden gibt 
es hier? 
 
Antwort: 
Der innerkantonale Finanzausgleich (d.h. der Finanzausgleich zwischen den Gemein-
den) war in der schweizerischen Staatsorganisation seit jeher ein Ausgleichsinstru-
ment der Kantone, um die bestehenden innerkantonalen Disparitäten auszugleichen 
oder doch zumindest abzuschwächen. Im Rahmen des innerkantonalen Finanzaus-
gleichs unterstützen finanzstarke die weniger leistungsfähigen Gemeinden. Grund-
lage dafür ist die kantonale Gesetzgebung.  
Das neue Finanzausgleichsgesetz basiert - wie übrigens grundsätzlich auch das bishe-
rige - auf einem reinen Finanz- bzw. Steuerkraftausgleich. Bei diesem System werden 
die unter den Gemeinden bestehenden Disparitäten ausschliesslich auf der Einnah-
menseite (Einnahmenpotenzial) in Betracht gezogen. Mit anderen Worten wird bei 
einem reinen Finanzkraftausgleich die Ausgabenseite vollkommen ausser Acht gelas-
sen, und es ist irrelevant, ob die Ausgleichszahlungen bei den Nehmergemeinden zu 
Überschüssen führen oder nicht. Auch andere korrigierende Massnahmen sind im 
System des reinen Finanzkraftausgleichs ein Fremdkörper und damit systemwidrig. 
Ein wesentliches Ziel des ZFA besteht darin, die Steuerfüsse der Zuger Gemeinden 
einander anzugleichen bzw. ein Auseinanderdriften zu vermeiden. Die kantonalen 
Behörden vertreten die Auffassung, dass dies mit dem System des reinen Finanz-
kraftausgleichs am besten gelingt. 
Die Stadt Zug hat indessen verschiedentlich versucht, den Fokus auch auf die Ausga-
benseite zu lenken: Dementsprechend hat sie einen Lastenausgleich verlangt zwecks 
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Ausgleich der unbestrittenermassen bestehenden Zentrumslasten. Seitens des Kan-
tons wurde ein solcher Lastenausgleich jedoch kategorisch abgelehnt; dies im We-
sentlichen mit der Begründung, dass die Belastungsunterschiede im Kanton Zug nicht 
derart gross seien, dass sich ein Ausgleich aufdränge. Auch führe ein Ausgleich der 
Zentrumslasten zugunsten der Stadt Zug unweigerlich zur Forderung nach dem Aus-
gleich der geographisch-topographischen Lasten der "Berggemeinden". Ein solches 
System sei letztlich vollkommen intransparent und in seiner Wirkung ambivalent. 
 
Frage 4: 
Es gibt eine wissenschaftliche Studie, welche die gemeindliche Beteiligung am NFA 
schlicht als "unverständlich" und "nicht einzusehen" bezeichnet. Welche Massnah-
men gedenkt der Stadtrat hier zu ergreifen? Wie steht der Stadtrat zu staats- und 
verfassungsrechtlichen Schritten? 
 
 
Antwort: 
Der Rechtsdienst der Stadt Zug hat diese Frage bereits im Ja hr 2005 umfassend ge-
prüft und gelangte dabei zu folgenden Schlüssen: 
 
1. Im interkantonalen bzw. nationalen Verhältnis ist der Kanton Schuldner der mit 

der NFA einhergehenden finanziellen Verpflichtungen. 
 
2. Grundsätzlich ist der Kanton berechtigt, (auf dem Weg der Gesetzgebung) zu 

bestimmen, wer im innerkantonalen Verhältnis die fraglichen Zusatzbelastungen 
zu tragen hat. 

 
3. Gegen Eingriffe der vorliegend fraglichen Art kann sich eine Gemeinde u.E. nur 

unter Berufung auf die Gemeindeautonomie (hier in der Ausprägung der Fi-
nanzautonomie) wehren, allenfalls in Verbindung mit einer Willkürbeschwerde 
bzw. einer Beschwerde wegen Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots. 

 
4. Gemäss Art. 50 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossen-

schaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101) ist die Gemeindeautonomie nach Massga-
be des kantonalen Rechts gewährleistet. 

 
5. Die Einschränkung „nach Massgabe des kantonalen Rechts“ in § 50 Abs. 1 BV 

bedeutet (laut herrschender Lehre und einhelliger Rechtsprechung), dass die 
Kantone vollkommen frei sind im Entscheid, wie viel Autonomie sie ihren Ge-
meinden zugestehen wollen. Mit anderen Worten gibt es in Bezug auf das 
Rechtsinstitut „Gemeindeautonomie“ keinen bundesrechtlich garantierten Kern-
gehalt bzw. „minimal standard“, den die Kantone nicht antasten dürften. Im 
Gegenteil wären die Kantone sogar berechtigt, ihren Gemeinden jegliche Auto-
nomie zu verweigern. 
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6. Für den Kanton Zug ist die Gemeindeautonomie in § 3 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden vom 4. September 1980 
(Gemeindegesetz, GG; BGS 171.1) verankert und umschrieben. Nach dieser Be-
stimmung ordnen die Gemeinden ihre Angelegenheiten im Rahmen der Verfas-
sung, der Gesetze und des ihnen zustehenden Ermessens selbständig. 

 
7. Paragraph 3 Abs. 1 GG beinhaltet für den Kanton also das Recht, auf dem Wege 

der Verfassungs- bzw. der Gesetzgebung die Gemeindeautonomie beliebig ein-
zuschränken. Auch das kantonale Recht garantiert folglich keinen unantastbaren 
Kerngehalt der Gemeindeautonomie. 

 
8. Die Gemeindeautonomie nach zugerischem Verständnis ist letztlich bloss eine 

Verfahrensgarantie (d.h. die Gemeindeautonomie kann nur auf dem ordentli-
chen Weg der Gesetzgebung eingeschränkt werden). Wenn der Kantonsrat also 
die NFA-Mehrbelastung in formell gültiger Weise auf die Gemeinden abwälzt 
(z.B. in Form der Anpassung des Gesetzes über den direkten Finanzausgleich 
oder mittels eines Kantonsratsbeschlusses über die direkte Beteiligung der Ge-
meinden an den Zahlungen des Kantons in den NFA-Ressourcenausgleich), ist 
dagegen - aus rechtlicher Sicht - nichts einzuwenden. 

 
9. Es kann auch nicht gesagt werden, die ins Auge gefassten Massnahmen verletz-

ten das Gleichbehandlungsgebot (Gleiches ist nach Massgabe seiner Gleichheit 
gleich, und Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich zu behan-
deln) oder diese seien gar willkürlich. 

 
Schlussfolgerung: Die vorstehend aufgezeigte Rechtslage ist nach unserem Dafürhal-
ten klar und eindeutig. Es scheint uns deshalb nicht angezeigt, staats- und verfas-
sungsrechtliche Schritte einzuleiten. 
 
 
3.  Antrag 
Wir beantragen Ihnen, 
– von der Antwort des Stadtrates zur Interpellation der FDP-Fraktion betreffend 

Zuger Finanz- und Aufgabenteilung vom 10. September 2007 Kenntnis zu neh-
men und  

– die Interpellation als erledigt von der Geschäftskontrolle abzuschreiben. 
 
 
 
Zug, 2. Oktober 2007 
 
Dolfi Müller, Stadtpräsident Arthur Cantieni, Stadtschreiber 
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Beilagen: 
1. Interpellation der FDP-Fraktion vom 10. September 2007 betreffend Zuger Fi-

nanz- und Aufgabenteilung 
2. Auszug Berechnungsgrundlage - als Beispiel - aus: Finanzdirektion Kanton Zug; 

Definitive Berechnung 2007 Finanzausgleich / Provisorische Berechnung 2008 Fi-
nanzausgleich und NFA-Beteiligung vom 13. Juli 2007 

3. Finanzdirektion Kanton Zug: Definitive Berechnung 2007 Finanzausgleich / Provi-
sorische Berechnung 2008 Finanzausgleich und NFA-Beteiligung vom 13. Juli 2007 
 

Beilagen 3 - 8 im Internet zur Vorlage 1948 elektronisch abgelegt 
4. Kanton Zug: Vorlage Nr. 1483.7, zweites Paket Zuger Finanz- und Aufgabenre-

form (ZFA) vom 16. August 2007 
5. Kanton Zug: Protokoll des Kantonsrates der Sitzung vom 30. August 2007 
6. Kanton Zug: Vorlage Nr. 1483.5, zweites Paket Zuger Finanz- und Aufgabenre-

form (ZFA) vom 6. Juni 2007 
7. Kanton Zug: Vorlage Nr. 1483.3, zweites Paket Zuger Finanz- und Aufgabenre-

form (ZFA) vom 12. April 2007  
8. Kanton Zug: Vorlage Nr. 1483.1, zweites Paket Zuger Finanz- und Aufgabenre-

form (ZFA) vom 3. Oktober 2006 
9. Kanton Zug: Vorlage Nr. 1483.12, zweites Paket Zuger Finanz- und Aufgabenre-

form (ZFA) (2. Paket) vom 30. August 2007 
 
 
 
 
 
 
Die Vorlage wurde vom Finanzdepartement verfasst.Für Auskünfte steht Ihnen De-
partementssekretär Andreas Rupp unter Tel. 041 728 21 22 gerne zur Verfügung. 
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